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Stadtratsanfrage Nr. RA-164/2011 
Umsetzung BA Gentechnikfreie Region Chemnitz (3) 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
ich bitte Sie, mir nachfolgende Frage zu beantworten. 
 
Welchen aktuellen Stand gibt es in der Stadt Chemnitz hinsichtlich der Realisierung o. g. Be-
schlusslage? 
 
Bitte aufschlüsseln nach den Schwerpunkten: 
 
- Ausschluss von gentechnisch veränderten Organismen auf städtischen Flächen 
- Verzichtsvereinbarung mit den auf Chemnitzer Flächen wirtschaftenden landwirtschaftlichen Be-
trieben 
- Ausschluss von Genfood in städtischen Einrichtungen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Schmidt 
 
 
Sehr geehrter Herr Schmidt, 
 
im Auftrag der Oberbürgermeisterin teile ich Ihnen unter Hinweis auf meine Antworten vom 
11.10.2007 und vom 26.11.2009 in Beantwortung Ihrer damaligen Anfragen zur Umsetzung des 
BA-5/2007 heute Folgendes mit: 
 
1. Ausschluss von gentechnisch veränderten Organismen: 
In alle bis zur Beschlussfassung von der Stadt Chemnitz als Eigentümerin landwirtschaftlicher Flä-
chen bereits abgeschlossenen Pachtverträge wurde eine Klausel aufgenommen, die künftig einen 
Anbau gentechnisch veränderter Organismen ausschließt. 
 
2. Verzichtsvereinbarung: 
In alle neuen Pachtverträge wurde eine Klausel aufgenommen, dass der Pächter auf den Anbau 
von gentechnisch veränderten Kulturen verzichtet.  
 
3. Ausschluss von Genfood: 
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Der Verwaltung liegt von allen Versorgungsunternehmen,  die in Chemnitzer Schulen für die Schü-
lerspeisung zuständig sind, eine Bestätigung vor, dass bei der Herstellung von Speisen auf den 
Einsatz von gentechnisch veränderten Lebensmitteln verzichtet wird.  
Bei der Verpflegung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen wird ebenfalls kein Gen-
food verwendet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wesseler 
Bürgermeisterin 


